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Vernehmlassung

Bundesrat verabschiedet
kernenergiepolitisches Paket

Der Bundesrat hat Anfang

Marz den Vernehmlassungsent-

wurf zum Kernenergiegesetz

(KEC) verabschiedet Der Entwurf

enthalt Vorschlage zur Betriebsdauer

der bestehenden

Kernkraftwerke (zur Diskussion steht

Befristung ja oder nein), ein Verbot

der Wiederaufarbeitung

abgebrannter Brennelemente,

Vorschriften zur Entsorgung der

radioaktiven Abfalle sowie deren

Finanzierung Er sieht fur neue

Kernkraftwerke das fakultative

Referendum vor

Das Kernenergiegesetz KEG

wird das Atomgesetz von 1959

und den Bundesbeschluss zum

Atomgesetz von 1978 ablosen, in

denen viele heute aktuelle

Fragen nicht geregelt sind Das KEG

soll als materieller Gegenvorschlag

zu den beiden neuen

Volksinitiativen - «Strom ohne

Atom» und «MoratoriumPlus»

dienen Der Bundesrat wird

Anfang 2001 die entsprechende

Botschaft verabschieden Die

Vernehmlassung dauert bis Mitte

Juni 2000 Der KEG-Entwurf kann

auf Internet (BFE-Website siehe

Seite 8) unter der Rubrik «Recht

und Politik» abgerufen werden

Gleichzeitig hat der Bundesrat

in seinem Paket die Verordnung

über den Entsorgungsfonds

fur Kernkraftwerke verabschiedet

Mit der Schaffung dieses

Fonds soll noch vor dem neuen

KEG die Finanzierung der Entsorgung

radioaktiver Abfalle besser

sichergestellt werden Nach der

Verordnung werden samtliche

Entsorgungskosten, die nach

Betriebsende der jeweiligen
Kernkraftwerke entstehen, durch den

Entsorgungsfonds sichergestellt

Entsorgungskosten wahrend des

Betriebes sind wie bis anhin von

den Kernkraftwerkbetreibern
direkt zu bezahlen Der Fonds selber

wird durch jährliche Beitrage der

Betreiber gefüllt, so dass nach

einem 40-jahrigen Betrieb die

erforderlichen Mittel zur Entsorgung

im Fonds vorhanden sind

Die Kernkraftwerkbetreiber

müssen ihre fur die Entsorgungskosten

bisher getätigten Ruckstellungen

in den Fonds einbringen
Als Folge der Verzogerungen

beim KEG beantragt der Bundesrat

dem Parlament die Verlängerung

des Bundesbeschlusses zum

Atomgesetz bis 2010

Schliesslich hat der Bundesrat

in seinem Kernenergie-Paket
die Betriebsbewilligung fur die

Abfallbehandlungsanlagen im

Zentralen Zwischenlager fur

radioaktive Abfalle in Wurenlingen

(ZZL) erteilt

Elektrizitätsmarktgesetz mit
Förderabgabe gekoppelt

Förderung sauberer Energie
im Vordergrund
Der Nationalrat hat in der Fruhjahrssession deutliche Signale gesetzt
Das in Diskussion stehende Elektrizitatsmarktgesetz (EMG) soll einerseits

die Schweizer Strommarkte liberalisieren Damit fallen die Monopole

der Elektrizitatsgesellschaften, und im Rahmen einer nationalen

Netzbetreibergesellschaft wird der Markt innert 6 Jahren völlig freigegeben

Im Parlament ist man sich anderseits der Risiken der Liberalisierung

bewusst Mit den Preissenkungen im Umfang von 3 bis 5 Rappen

pro Kilowattstunde können die Investitionen und Erneuerungskosten

der Wasserkraftwerke in Zukunft kaum gedeckt werden Damit

drohen Verluste oder noch schlimmer der Verzicht der Kraftwerke auf

eine flachendeckende Stromversorgung zum Nachteil der Konsumentinnen

und Konsumenten

Wenn der Service public im Strombereich aufrechterhalten werden

soll, so der Grundtenor im Parlament, müssen flankierende
Massnahmen verankert werden Dazu gehört unter anderem die Abgeltung
der nicht amortisierbaren Investitionen der Wasserkraftwerke Man

rechnet mit einigen Hundert Millionen Franken in den nächsten

10 Jahren Allein beim Walliser Werk Grande Dixence sind es 800
Millionen

Diese Abgeltungen sollen nach Meinung des Nationalrats aber

nicht im EMG verankert werden Sie sollen gemäss dem Verfassungsar-

tikel fur saubere Energie (Forderabgabe) geleistet werden, der am 24

September 2000 zur Volksabstimmung gelangt Die Vorlage belastet

wahrend 10 Jahren die nicht erneuerbaren Energien mit 0,3 Rappen

pro Kilowattstunde, was jahrlich 450 Millionen Franken einbringt
Mindestens je ein Viertel der Mittel stehen fur die Forderung der

rationellen Energieverwendung, der erneuerbaren Energien sowie zur Erhaltung

und zur Erneuerung der Wasserkraftwerke zur Verfugung
Mit dieser Verknüpfung des EMG mit der Vorlage über die

Forderabgabe ruckt die Volksabstimmung vom 24 September noch starker

in den Vordergrund Die Vorlage wird damit zum Gegengewicht fur ein

Elektrizitatsmarktgesetz, das die Nachteile der Liberalisierung
ausgleicht, die einheimischen Energien fordert und die effiziente

Energienutzung belohnt

Verbrauch
Der Mehrproduktion steht aber auch ein Mehrverbrauch gegenüber

Die Zunahme betrug 3,2% (Vorjahr+2,1 %) bzw 1,6 Mrd

kWh Mit dem Endverbrauch von 51,2 Mrd kWh wurde damit

erstmals die 50 Mrd kWh-Grenze uberschritten Verantwortlich fur

den höheren Verbrauch sind hauptsächlich die Konjunktur und

das Bevolkerungswachstum Die wirtschaftliche Tätigkeit nahm

nach Schätzungen der Kommission fur Konjunkturfragen um

1,3 % (Vorjahr 2,0%) und die Wohnbevölkerung um 32 000

Menschen oder 0,4 % (0,2 %) zu Die Zahl der Heizgradtage

verringerte sich dagegen um 2,5 % Auch die Anstrengungen im

Aktionsprogramm Energie 2000 haben die Zunahme der Elektri-

zitatsnachfrage 1999 etwas verringert
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